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Gefährliche Abfälle (1)

Abfallrecht

� An die Entsorgung und Überwachung gefährlicher Abfälle werden gemäß
§ 48 Satz 1 KrWG besondere Anforderungen gestellt, insbesondere:

� keine Ausnahmen von der Überlassungspflicht 
(§ 17 Abs. 2 Satz 2 KrWG) 

� evtl. landesrechtliche Überlassungs- oder 
Andienungspflichten (§ 17 Abs. 4 KrWG)

� Führung von Entsorgungsnachweisen und Registern (§§ 49 ff. 
KrWG in Verbindung mit der Nachweisverordnung)

� Bestellung eines Abfallbeauftragten (§ 59 Abs. 1 KrWG)

� Sammeln, Befördern, Handeln und Makeln grundsätzlich nur mit 
Erlaubnis (§ 54 KrWG in Verbindung mit der Beförderungs-
erlaubnisverordnung)

� Vermischungsverbot (§ 9 Abs. 2 KrWG)

� Anzeigepflicht für Hersteller/Vertreiber (§ 26 Abs. 2 KrWG)
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Gefährliche Abfälle (2)

Abfallrecht

� Gefährlich sind die Abfälle, die durch Rechtsverordnung bestimmt worden 
sind. Nicht gefährlich sind alle übrigen Abfälle (§ 3 Abs. 5 KrWG).

� Die in der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) mit einem 
Sternchen (*) versehenen Abfallarten sind gefährlich (§ 3 Abs. 1 AVV).

nicht in der 
Abfallverzeichnis-

Verordnung (AVV) mit 
einem * gekennzeichnet

nicht gefährlich gefährlich

Abfälle zur Verwertung

Abfälle (§ 3 Abs. 1 KrWG)

in der Abfallverzeichnis-
Verordnung (AVV) mit 

einem * gekennzeichnet

Abfälle zur Beseitigung
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Gefährliche Abfälle (3)

Abfallrecht

� Beispiele:

17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische

17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01 fallen

17 01 06* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von 
Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die
gefährliche Stoffe enthalten.

17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen.

� Von den 405 mit einem Sternchen versehenen Abfallarten sind nur 232 
eindeutig als gefährlich eingestuft (z.B. alle Abfallarten des Kapitels 13). Für 
die übrigen 173 Abfallarten gibt es sogenannte Spiegeleinträge.
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Gefährliche Abfälle (4) 

Abfallrecht

� Von als gefährlich eingestuften Abfällen wird angenommen, dass sie eine 
oder mehrere der in Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle 
aufgeführten Eigenschaften und hinsichtlich der dort aufgeführten 
Eigenschaften H3 bis H8, H10 und H11 eines oder mehrere der folgenden 
Merkmale aufweisen:
1. Flammpunkt < 55 °C
2. Gesamtkonzentration von > 0,1 % an einem

oder mehreren als sehr giftig eingestuften 
Stoffen 

3.‒14. … 

(§ 3 Abs. 2 AVV)

� Bisher verweist das (europäische und deutsche) Abfallrecht bzgl. der 
Merkmale auf die Gefahrstoffrichtlinie 67/548/EWG und die 
Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG. Beide werden zum 01.06.2015 durch 
die CLP-Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 ersetzt. 


